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1. Einleitung 

Das Bundeskabinett hat in seiner 69. Sitzung am 13. Juli 2023 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für die Jahre 2023 und 2024 sowie zur Ände-
rung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2023/2024) beschlossen.1  

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem die Wiederherstellung der Ruhegehaltfähigkeit der Stel-
lenzulage für Beamte und Soldaten mit vollzugspolizeilichen Aufgaben (sog. Polizeizulage) vor. 
Die weiteren Stellenzulagen für Beamte und Soldaten bei Sicherheitsbehörden des Bundes (z.B. 
die Zulage für Beamte und Soldaten bei den Nachrichtendiensten oder die Zulage für Beamte 
beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Zentralen Stelle für Informa-
tionstechnik im Sicherheitsbereich) sollen weiterhin nicht ruhegehaltfähig bleiben. An die Wis-
senschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurde die Fragestellung herangetragen, ob 
diese Differenzierung der Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulagen als verfassungskonform im Hin-
blick auf Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 33 Abs. 5 GG anzusehen ist.  

2. Ruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen 

Für herausgehobene Funktionen können Stellenzulagen vorgesehen werden (§ 42 Abs. 1 Satz 1 
BBesG). Diese Funktionen müssen gegenüber dem regelmäßigen Inhalt des jeweils besoldeten 
Amtes nach vorausgesetzten Kenntnissen, Schwierigkeiten der Dienstverrichtungen oder Verant-
wortung im Vergleich höherwertig sein. Auch Dauererschwernisse gleichbleibender Art können 
durch eine Stellenzulage abgegolten werden.2  

Die Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion 
gewährt werden (§ 42 Abs. 3 Satz 1 BBesG). Sie sind widerruflich und nur ruhegehaltfähig, wenn 
dies gesetzlich bestimmt ist (§ 42 Abs. 4 BBesG, § 5 Abs. 1 Nr. 3 BeamtVG). Da Stellenzulagen 
gerade wegen der Wahrnehmung besonderer Funktionen oder als Ausgleich für besondere Belas-
tungen im aktiven Dienst gewährt werden, wird in Teilen der Literatur die Ruhegehaltfähigkeit 
von Stellenzulagen grundsätzlich für systemwidrig gehalten.3 Auch nach dem Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) hat die Ruhegehaltfähigkeit einer Stellenzulage aus systematischer Sicht 
(Funktionsbindung der Stellenzulage) Ausnahmecharakter.4 

Bis zum Jahr 1990 waren Stellenzulagen bis auf wenige Ausnahmen nicht ruhegehaltfähig. Ab 
dem Jahr 1990 ist die Ruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen erheblich ausgeweitet worden (z.B. 
auf die Zulagen für Polizei und Zoll, Feuerwehr, Sicherheitsdienste, Justizvollzug sowie mehrere 

                                     

1 Bundesregierung – Ergebnisse der 69. Sitzung des Bundeskabinetts, im Internet abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/kabinettssitzungen/bundeskabi-
nett-ergebnisse-2202008.    

2  BVerwG, Urteil vom 23. April 1998 – 2 C 1/97 –, Rn. 15, juris; Plog / Wiedow, Bundesbeamtengesetz, Lfg. 416 – 
01.06.2020, § 42 BBesG, Rn. 49. 

3  Wittmer in: Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, Beamtenversorgungsgesetz des Bundes und der Länder, April 2023, 
§ 5 BeamtVG, Rn. 100; Plog / Wiedow, Bundesbeamtengesetz, Lfg. 416 – 01.06.2020, § 42 BBesG, Rn. 110. 

4  BVerwG, Urteil vom 15. Januar 1999 – 2 C 9/98 –, Rn. 16, juris. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/kabinettssitzungen/bundeskabinett-ergebnisse-2202008
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/kabinettssitzungen/bundeskabinett-ergebnisse-2202008
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Zulagen im Soldatenbereich). Mit dem Versorgungsreformgesetz 19985 wurde die Ruhegehaltfä-
higkeit der Stellenzulagen im Wesentlichen wieder abgeschafft und der über Jahrzehnte gewach-
sene Rechtszustand wiederhergestellt.6 Nach aktuell bestehender Rechtslage ist noch die Stellen-
zulage für Beamte und Soldaten als fliegendes Personal unter bestimmten Voraussetzungen zu 50 
Prozent ruhegehaltfähig (Vorbemerkung Nr. 6 Anlage I BBesG). Der weitgehende Wegfall der Ru-
hegehaltfähigkeit der Stellenzulagen wurde von der Rechtsprechung nicht beanstandet.7 

3. Gesetzesvorhaben der Bundesregierung 

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung soll in Anlage I BBesG eine Vorbemerkung Num-
mer 3a eingefügt werden. Darin sollen die Stellenzulagen für 

– militärische Führungsfunktionen (Vorbemerkung Nr. 4 Anlage I BBesG) 

– Soldaten als Kompaniefeldwebel (Vorbemerkung Nr. 4a Anlage I BBesG) 

– Beamte und Soldaten mit vollzugspolizeilichen Aufgaben (Vorbemerkung Nr. 9 Anlage I 
BBesG) 

– Beamte und Soldaten im maritimen Bereich (Vorbemerkung Nr. 9a Anlage I BBesG) 

– Beamte und Soldaten im Einsatzdienst der Feuerwehr (Vorbemerkung Nr. 10 Anlage I 
BBesG) 

– Beamte der Bundeswehr als Gebietsärzte sowie Soldaten als Rettungsmediziner oder als Ge-
bietsärzte (Vorbemerkung Nr. 11 Anlage I BBesG) 

für ruhegehaltfähig erklärt werden.  

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass der Beamte oder Soldat mindestens zehn Jahre zulagebe-
rechtigend verwendet worden ist; Ausnahmen von dieser Mindestbezugszeit (infolge Todes, 
Dienstunfähigkeit oder Verlust der Polizei-, Feldjäger oder Feuerwehrdienstfähigkeit) dienen der 
Vermeidung unbilliger Härten bei schuldlos vorzeitigem Ausscheiden aus der zulagenberechti-
genden Verwendung.8   

                                     

5 Versorgungsreformgesetz 1998 - VReformG vom 29. Juni 1998, BGBl. I S. 1666. 

6 BT-Drucksache 13/9527, S. 32, 35. 

7 BVerwG, Urteil vom 25. August 2011 – 2 C 22/10 – (zur Polizeizulage); vgl. auch BVerfG, Nichtannahmebe-
schluss vom 3. Dezember 2000 – 2 BvR 1501/96 – (zur Ministerialzulage); Wittmer in: Stegmüller/Schmal-
hofer/Bauer, Beamtenversorgungsgesetz des Bundes und der Länder, April 2023, § 5 BeamtVG, Rn. 100. 

8 Gesetzentwurf der Bundesregierung, S. 3 (konkrete Gesetzesformulierung) und S. 55, der Gesetzentwurf ist im 
Internet abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabi-
nettsfassung/D3/Entwurf_BBVAnpAendG-2023-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3.  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/D3/Entwurf_BBVAnpAendG-2023-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/D3/Entwurf_BBVAnpAendG-2023-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Die Bundesregierung begründet die Ruhegehaltfähigkeit der vorgenannten Stellenzulagen wie 
folgt:  

  „Die mit dem Polizeivollzugsdienst verbundenen, im Regelfall über den gesamten Zeitraum 
des aktiven Dienstes andauernden besonderen Belastungen wirken allerdings, anders als dies 
bei Empfängerinnen und Empfängern sonstiger Stellenzulagen der Fall ist, oftmals auf die 
Zeit nach Beendigung des aktiven Dienstes nach, ohne dass dies bisher bei der Festsetzung 
der Versorgungsbezüge angemessen berücksichtigt würde. Gleiches trifft auf die anderen o.g. 
Stellenzulagen zu. Deren Verwendungen liegen erhebliche physische und zum Teil auch psy-
chische Belastungen zu Grunde, sowohl durch die Besonderheiten des militärischen Dienstes 
wie auch des Dienstes in der Feuerwehr und im Sanitätsdienst der Bundeswehr, die bis in den 
Ruhestand nachwirken können. Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Rahmen-
lage in der Zeitenwende und der daraus erwachsenden höheren Beanspruchung der Streit-
kräfte ist damit zu rechnen, dass diese Belastungen künftig noch zunehmen werden.“9  

  […] 

  „Kontroverse Diskussionen über gesellschaftspolitische Themen führen immer wieder auch 
zu gewalttätig ausgetragenen Konflikten. Diese Gewalt richtet sich regelmäßig gerade auch 
gegen diejenigen, die von Amts wegen mit der Durchführung von Maßnahmen zur Aufrechter-
haltung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit beauftragt sind. 
Dies bleibt für die Betroffenen oftmals auch langfristig nicht folgenlos. Die damit verbunde-
nen Belastungen wirken vielmehr auf die Zeit nach Beendigung des aktiven Dienstes nach, 
ohne dass dies bisher bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge angemessen berücksichtigt 
würde.  

  […] 

  Mit den Belastungen vollzugspolizeilicher Aufgaben vergleichbare Belastungen, die bis in den 
Ruhestand nachwirken können, bestehen auch für Verwendungen im Bereich der Zulagen für 
militärische Führungsfunktionen, für Soldatinnen und Soldaten als Kompaniefeldwebel, im 
maritimen Bereich, für Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Soldaten im Einsatz-
dienst der Feuerwehr und für Beamtinnen und Beamte der Bundeswehr als Gebietsärzte so-
wie für Soldatinnen und Soldaten als Rettungsmediziner oder als Gebietsärzte. Diesen Ver-
wendungen liegen erhebliche physische und zum Teil auch psychische Belastungen zu 
Grunde, sowohl durch die Besonderheiten des militärischen Dienstes wie auch des Dienstes 
in der Feuerwehr und im Sanitätsdienst der Bundeswehr, die bis in den Ruhestand nachwir-
ken können. Daher ist die Ruhegehaltfähigkeit für die vorgenannten Stellenzulagen vorzuse-
hen.“10 

                                     

9 Gesetzentwurf der Bundesregierung, S. 1. 

10 Gesetzentwurf der Bundesregierung, S. 35f. 
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4. Alimentationsprinzip  

Aus dem Grundsatz amtsangemessener Alimentation (Art. 33 Abs. 5 GG) kann ein Anspruch auf 
Ruhegehaltfähigkeit aller Teile der Dienstbezüge nicht hergeleitet werden. Art. 33 Abs. 5 GG lässt 
dem Gesetzgeber bei der Konkretisierung der Verpflichtung zur amtsangemessenen Alimentation 
einen weiten Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber muss lediglich sicherstellen, dass die Besol-
dung und Versorgung einen amtsangemessenen Lebensunterhalt gewährleistet, der dem Dienst-
rang und der Verantwortung des Amtes, der Bedeutung des Berufsbeamtentums sowie der Ent-
wicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und dem allgemeinen 
Lebensstandard entspricht. Die Grenzen des gesetzgeberischen Spielraums sind selbst dann nicht 
überschritten, wenn eine Stellenzulage wegfällt.11 Der Stellenzulage kommt nicht die Funktion 
zu, die amtsangemessene Alimentation sicherzustellen. Diesem Grundsatz hat bereits die Besol-
dung und Versorgung aus dem innegehabten Amt ohne Stellenzulage zu genügen.12 

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist der Gesetzgeber nicht verpflichtet, eine Stellenzu-
lage als ruhegehaltfähig auszugestalten. Ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, dass während der 
aktiven Dienstzeit gewährte Stellenzulagen ruhegehaltfähig sein müssten, besteht nicht. Aus dem 
Alimentationsprinzip und dem Grundsatz der Versorgung aus dem letzten Amt folgt, dass nur 
die alimentativ verfestigten Kernbestandteile des Amtes in die Versorgung eingehen müssen. 
Stellenzulagen werden nur für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion gewährt und sind wi-
derruflich (§ 42 Abs. 4 BBesG). Da sie - im Unterschied zum Grundgehalt und den Amtszulagen 
(sog. Zwischenamt, nach § 42 Abs. 2 BBesG unwiderruflich und ruhegehaltfähig) - nicht zum 
Kernbestand der beamtenrechtlichen Alimentation gehören, sind sie verfassungsrechtlich nicht 
geschützt.13  

Die Voraussetzungen für die Ruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen sind somit ausschließlich 
einfachgesetzlich und nicht durch Art. 33 Abs. 5 GG vorgegeben.14 Dementsprechend sind § 42 
Abs. 4 BBesG und § 5 Abs. 1 Nr. 3 BeamtVG, die die Ruhegehaltsfähigkeit der Stellenzulage von 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung abhängig machen, ebenso mit Art. 33 Abs. 5 GG ver-
einbar wie eine Differenzierung der Ruhegehaltsfähigkeit verschiedener Stellenzulagen im Besol-
dungsgesetz.15  

                                     

11  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 3. Dezember 2000 – 2 BvR 1501/96 –, Rn. 4 ff., juris. 

12  BVerwG, Urteil vom 25. August 2011 – 2 C 22/10 –, Rn. 11, juris.  

13 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 3. Dezember 2000 – 2 BvR 1501/96 –, Rn. 7, juris; BVerwG, Urteil vom 
25. August 2011 – 2 C 22/10 –, Rn. 11, juris; vgl. auch Bayerischer VGH, Urteil vom 4. Mai 1994 – 3 B 93.2672 –, 
BayVBl. 1995, S. 434; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 27. November 1995 – 1 A 718/94 –, Rn. 10 ff., juris; 
Wittmer in: Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, Beamtenversorgungsgesetz des Bundes und der Länder, April 2023, 
§ 5 BeamtVG, Rn. 11c. 

14  BVerwG, Urteil vom 25. August 2011 – 2 C 22/10 –, Rn. 11, juris. 

15 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 27. November 1995 – 1 A 718/94 –, Rn. 12, juris; Bayerischer VGH, Urteil 
vom 4. Mai 1994 – 3 B 93.2672 –, BayVBl. 1995, S. 434; vgl. auch Wittmer in: Stegmüller/Schmalhofer/Bauer, 
Beamtenversorgungsgesetz des Bundes und der Länder, April 2023, § 5 BeamtVG, Rn. 11c.  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 6 - 3000 - 068/23 

Seite 8 

Vor diesem Hintergrund dürfte auch die beabsichtigte Regelung, wonach von aktuell insgesamt 
23 Stellenzulagen nur die o.g. Stellenzulagen ruhegehaltfähig werden sollen, mit Art. 33 Abs. 5 
GG im Einklang stehen. 

5. Gleichbehandlungsgrundsatz  

5.1. Allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 

Der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebietet, alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich zu behandeln. Das hieraus folgende Gebot, wesentlich Gleiches gleich und wesent-
lich Ungleiches ungleich zu behandeln, gilt für ungleiche Belastungen und ungleiche Begünsti-
gungen. Dabei verwehrt Art. 3 Abs. 1 GG dem Gesetzgeber nicht jede Differenzierung. Differen-
zierungen bedürfen jedoch stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Ziel und dem 
Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind. Dabei gilt ein stufenloser am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und 
Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- 
und Regelungsbereichen bestimmen lassen.16  

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an den die Ungleichbehandlung tragen-
den Sachgrund ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz je nach Regelungsgegenstand 
und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelocker-
ten auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitser-
fordernissen reichen können.17  

Die Sachgründe, welche eine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem rechtfertigen, sind 
dabei objektiv zu bestimmen. Ein hinreichender, eine gesetzgeberische Differenzierung tragender 
Sachgrund muss sich nicht zwingend schon aus der Entstehungsgeschichte, d.h. aus dokumen-
tierten Verlautbarungen des Gesetzgebers ergeben. Ebenso wenig ist es erforderlich, dass der je-
weilige Vortrag in einem Gerichtsverfahren einen hinreichenden Differenzierungsgrund benennt. 
Zureichend ist vielmehr auch jeder andere, objektiv feststellbare Sachgrund.18 

5.2. Prüfungsmaßstab im Besoldungsrecht 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber bei Regelungen des 
Besoldungsrechts eine verhältnismäßig weite Gestaltungsfreiheit. Dies gilt in besonderem Maße 
für die Regelung von Zulagen.19 

                                     

16 BVerfG, Beschluss vom 8. Juli 2021 – 1 BvR 2237/14 –, Rn. 110, juris. 

17 BVerfG, Beschluss vom 8. Juli 2021 – 1 BvR 2237/14 –, Rn. 111, juris. 

18 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 1. Februar 2013 – 1 A 2647/10 –, Rn. 17, juris. 

19 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 19. Dezember 2008 – 2 BvR 380/08 –, Rn. 8, juris; BVerfG, Nichtannahme-
beschluss vom 3. Dezember 2000 – 2 BvR 1501/96 –, Rn. 8, juris. 
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Aufgrund des weiten Spielraums politischen Ermessens, innerhalb dessen der Gesetzgeber das 
Besoldungsrecht den tatsächlichen Notwendigkeiten und der fortschreitenden Entwicklung an-
passen und verschiedenartige Gesichtspunkte berücksichtigen darf, kontrolliert das Bundesver-
fassungsgericht nicht, ob der Gesetzgeber die gerechteste, zweckmäßigste und vernünftigste Lö-
sung gewählt hat. Es kann, sofern nicht von der Verfassung selbst getroffene Wertungen entgegen-
stehen, nur die Überschreitung äußerster Grenzen beanstanden, jenseits derer sich gesetzliche 
Vorschriften bei der Abgrenzung von Lebenssachverhalten als evident sachwidrig erweisen. Dem 
Gesetzgeber steht es insbesondere frei, aus der Vielzahl der Lebenssachverhalte die Tatbestands-
merkmale auszuwählen, die für die Gleich- oder Ungleichbehandlung maßgebend sein sollen. 
Ihm muss zugestanden werden, auch das gesamte Besoldungsgefüge und übergreifende Gesichts-
punkte in den Blick zu nehmen.20 

Das Bundesverfassungsgericht weist auch darauf hin, dass jede Regelung des Besoldungsrechts 
dabei unvollkommen ist, zwangsläufig generalisieren und typisieren muss und in der Abgren-
zung unvermeidbare Härten mit sich bringen wird; sie wird insoweit unter irgendeinem Gesichts-
punkt für die unmittelbar Betroffenen fragwürdig erscheinen. Die vielfältigen vom Gesetzgeber zu 
berücksichtigenden Gesichtspunkte werden nicht immer miteinander in Einklang zu bringen 
sein. Die sich daraus ergebenden Unebenheiten, Friktionen und Mängel sowie gewisse Benach-
teiligungen in besonders gelagerten Einzelfällen müssen hingenommen werden, sofern sich für 
die Gesamtregelung ein vernünftiger Grund anführen lässt.21  

5.3. Differenzierungsgründe 

Die in den Vorbemerkungen der Anlage I BBesG aufgeführten insgesamt 23 Stellenzulagen wer-
den jeweils für unterschiedliche herausgehobene Funktionen und Sachverhalte gewährt. Schon 
dies dürfte mit Blick auf den weiten Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers einen hinreichen-
den Differenzierungsgrund darstellen und die Entscheidung über die Ruhegehaltfähigkeit einer 
bestimmten Stellenzulage keine Rückschlüsse auf andere nicht ruhegehaltfähige Stellenzulagen 
zulassen.22 

Im Übrigen kann ein hinreichender Differenzierungsgrund für die Ruhegehaltfähigkeit einer Stel-
lenzulage darin liegen, dass diese spezifische Besonderheiten aufweist und davon ausgegangen 
werden kann, dass die mit dem Dienst verbundenen Belastungen möglicherweise auch noch Aus-
wirkungen nach der Versetzung in den Ruhestand zeigen.23  

                                     

20  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 19. Dezember 2008 – 2 BvR 380/08 –, Rn. 8, juris. 

21  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 19. Dezember 2008 – 2 BvR 380/08 –, Rn. 9, juris.  

22 In diese Richtung zur nicht ruhegehaltfähigen Ministerialzulage auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
27. November 1995 – 1 A 718/94 –, Rn. 21, juris. 

23 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 1. Februar 2013 – 1 A 2647/10 –, Rn. 23, juris; OVG Nordrhein-West-
falen, Urteil vom 27. November 1995 – 1 A 718/94 –, Rn. 25, juris; Bayerischer VGH, Urteil vom 4. Mai 1994 – 3 
B 93.2672 –, BayVBl. 1995, S. 435. 
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Von der Rechtsprechung werden auch personalwirtschaftliche Erwägungen des Gesetzgebers als 
möglicher Differenzierungsgrund angeführt. Danach könne die Notwendigkeit der Gewinnung 
hochqualifizierter und hochmotivierter Mitarbeiter und die dabei zu beachtende Konkurrenz zur 
Privatwirtschaft im Hinblick auf die gebotene Attraktivität der Stellen auch die Einbeziehung der 
Stellenzulage in die Ruhegehaltsfähigkeit rechtfertigen.24  

5.4. Bewertung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dient die Polizeizulage der Abgeltung 
der herausgehobenen Anforderungen, die mit der Erfüllung vollzugspolizeilicher Aufgaben regel-
mäßig verbunden sind. Danach gehört zu den Besonderheiten vollzugspolizeilicher Tätigkeit ty-
pischerweise das Erfordernis, dass die Beamten in schwierigen Situationen unter physischer und 
psychischer Belastung schnell und eigenverantwortlich einschneidende Maßnahmen treffen und 
bereit sein müssen, in Erfüllung der übertragenen Aufgaben notfalls Leben und Gesundheit ein-
zusetzen. Prägendes Charakteristikum vollzugspolizeilicher Tätigkeit, die sie von anderen Berei-
chen unterscheidet, ist die hoheitliche Befugnis zum unmittelbaren Eingriff in die Rechtspositio-
nen der Bürger, die nötigenfalls durch die Anwendung unmittelbaren Zwangs bis hin zum 
Schusswaffengebrauch durchgesetzt werden kann.25 

Die Bundesregierung begründet die Ruhegehaltfähigkeit der Polizeizulage damit, dass die mit 
dem Polizeivollzugsdienst verbundenen und im Regelfall über den gesamten Zeitraum des akti-
ven Dienstes andauernden besonderen Belastungen - anders als dies bei Empfängern sonstiger 
Stellenzulagen der Fall ist - oftmals auch auf die Zeit nach Beendigung des aktiven Dienstes 
nachwirken (siehe 3.). Diese Wertung dürfte nach den dargestellten Anforderungen der Recht-
sprechung einen hinreichenden Differenzierungsgrund im Hinblick auf die Ruhegehaltfähigkeit 
der Stellenzulage darstellen. Demgegenüber nehmen die Beamten bei den Nachrichtendiensten 
oder beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Zentralen Stelle für In-
formationstechnik im Sicherheitsbereich gerade keine vollzugspolizeilichen Tätigkeiten wahr.26 
Die Wertung der Bundesregierung, dass die mit den Tätigkeiten bei diesen Sicherheitsbehörden 
verbundenen Belastungen nicht in den Ruhestand nachwirken, erscheint bei generalisierender 
Betrachtung und mit Blick auf den weiten Spielraum politischen Ermessens nicht willkürlich 
bzw. nicht evident sachwidrig. Die Differenzierung der Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulagen 
dürfte mithin auch mit Art. 3 Abs. 1 GG im Einklang stehen.  

*** 

                                     

24 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 27. November 1995 – 1 A 718/94 –, Rn. 36 ff., juris; Bayerischer VGH, 
Urteil vom 4. Mai 1994 – 3 B 93.2672 –, BayVBl. 1995, S. 435 (jeweils zur damaligen Ruhegehaltfähigkeit der 
Stellenzulage für Beamte des im Jahr 1992 neu errichteten Bundesausfuhramtes).  

25 BVerwG, Urteil vom 25. April 2013 – 2 C 39/11 –, Rn. 16f., juris; vgl. auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil 
vom 11. Juli 2011 – 1 A 2093/09 –, Rn. 41ff., juris. 

26 Den Nachrichtendiensten stehen keine polizeilichen Befugnisse oder Weisungsbefugnisse zu (§ 8 Abs. 3 Bun-
desverfassungsschutzgesetz, § 2 Abs. 3 BND-Gesetz, § 4 Abs. 2  MAD-Gesetz).  
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